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Vorwort zur dritten Auflage

Seit Erscheinen der Vorauflage sind einige Vorschriften geändert oder
aufgehoben worden und andere an ihre Stelle getreten. Besonders ein-
schneidend sind die Aufhebung aller Vorschriften des 6. Buches der ZPO
(§§ 606–687) und die Verlagerung der Familiensachen in das Gesetz über
das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der Freiwilligen
Gerichtsbarkeit (FamFG). Damit sind gemäß §§ 38 Abs. 1, 113 FamFG
die Familiensachen aus der Welt von „Urteil“ und „Zivilprozess“ ent-
fernt – aber nur begrifflich. Die Methoden der Entscheidungsfindung
und -formulierung und die sprachliche Gestaltung einer richterlichen
Entscheidung sind im Familienverfahren nicht anders als im Zivilprozess.
Deshalb wird auch in dieser Auflage wiederholt auf einen Fall aus dem
Familienrecht zurückgegriffen und werden Vorschriften aus dem FamFG
herangezogen. So wird die Lektüre der dritten Auflage auch für den Fa-
milienrichter nützlich sein.

Wenngleich seit der Vorauflage der Gendertrend weit fortgeschritten ist,
halten wir uns bei der Bezeichnung der handelnden Rechtsprechungs-
organe nach wie vor an die gesetzliche Nomenklatur: der Rechtanwalt,
der Richter, der Sachverständige.

Die in Kursivschrift wiedergegebenen Textstellen sind wie in den Vor-
auflagen nahezu ausnahmslos gerichtlichen Entscheidungen entnommen.
Wie dort beziehen sich Belegzitate weit überwiegend auf die Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs. Das liegt daran, dass die mit Abstand
meisten veröffentlichten Entscheidungen vom BGH stammen. Als Fund-
stelle wird stets die NJW als die wohl meistgelesene Fachzeitschrift ge-
nannt. Um dem Leser die Nutzung anderer Fundstellen (z.B. Internet-
seite des BGH) zu erleichtern, wird in einem neuen Anhang jede zitierte
Entscheidung nach Datum und Aktenzeichen beschrieben.

Düsseldorf, im November 2017 Christian Balzer 
Bianca Walther
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Vorwort zur zweiten Auflage

Dieses Buch wendet sich in erster Linie an junge Richter und solche, die
die beste Form, Urteile zu schreiben, noch suchen. Der junge Richter ist
mit der Relationstechnik als dem Abbild richterlicher Denkarbeit ver-
traut. In einem schwierigen Staatsexamen hat er bewiesen, dass er Zivil-
urteile abzufassen versteht. Aber die tägliche Praxis stellt ihn immer wie-
der vor Probleme, denen er in der kurzen Referendarausbildung bei
einem Zivilgericht nicht begegnet ist. Das Buch soll ihm helfen, sein um-
fangreiches Wissen richtig anzuwenden und Fehler zu vermeiden. Dieses
Anliegen bestimmt den Aufbau der Abhandlung. Fehler kann man nur
vermeiden, wenn man sie kennt. Deshalb ist Ausgangspunkt oder Ge-
genstand vieler Betrachtungen der Fehler, der Missgriff, die eingeschlif-
fene Gewohnheit, die neuzeitlichen Anforderungen oder gar geänderten
Prozessnormen nicht mehr genügt. Der Kritik folgen – meist anhand
von Textbeispielen – Vorschläge, wie man es besser machen kann. Die
Vorschläge sind die Frucht meiner mehr als vier Jahrzehnte umspannen-
den Tätigkeit eines Zivilrichters, Schiedsrichters, Schlichters und Mitar-
beiters in Anwaltskanzleien.

Wann ist ein Zivilurteil fehlerfrei? Es soll der unterliegenden Partei er-
klären, warum sie unterliegt. Es soll sich mit ihren Argumenten ausein-
andersetzen, anstatt sie mit Leerformeln abzuspeisen. Dabei soll der
Richter auch die Teile der §§ 313ff. und 540 ZPO beachten, mit denen der
Gesetzgeber ihm Arbeit ersparen will. Schließlich muss die Sprache des
Urteils hohen Ansprüchen genügen. Sie muss logisch sein, denn die Spra-
che ist das Vehikel des Gedankens; und die Sprache muss klar und knapp
sein, damit die Beteiligten sie verstehen und der Richter zu rationeller Ar-
beitsweise findet. Richter und mittelbar auch Anwälte mag dieses Buch
daran erinnern, welche Möglichkeiten des Ausdrucks und der Überzeu-
gung eine Schreibweise birgt, die auf Modewörter verzichtet und bei der
auch der Satzbau und die Satzfolge durchdacht sind.

Ein Rezensent der Vorauflage hat geäußert, das Werk sei als „Nach-
schlagewerk zu Einzelfragen“ auch für Referendare geeignet. Ihnen kann
es dabei helfen, juristische Schreibweise zu erlernen und zu entwickeln.
Vor allem dieser Leserkreis wird es begrüßen, dass in der vorliegenden
zweiten Auflage Kapitel über das Urteil im Verkehrsunfallprozess sowie
über Votum und Aktenvortrag angefügt wurden.

Damit die Abhandlung überschaubar bleibe, wurde auf eine tiefschür-
fende Auseinandersetzung mit allen in der einschlägigen Literatur vertre-
tenen Lehrmeinungen ebenso verzichtet wie auf Belege für Ansichten, die
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sich durchgesetzt haben. Die Darlegungen – vor allem im ersten Kapitel
(Urteilsfindung) – sind geprägt durch die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs. Die angeführten Zitate und Beispielsfälle sind echt. Namen
und Daten und einige Währungsangaben wurden allerdings geändert.

Das Deutsche Richtergesetz unterscheidet nicht zwischen Richterinnen
und Richtern. Es kennt nur „den Richter“. Diesem Sprachgebrauch
schließe ich mich an, teils, weil vom Richter als Organ der Rechtspflege
die Rede ist, teils weil es dazu beiträgt, die Anonymität der Richter, deren
Entscheidungen kritisiert werden, zu wahren.

In diesem Buch ist viel von Äußerlichkeiten die Rede: vom Urteilsstil,
vom Aufbau des Tatbestands und der Entscheidungsgründe, von Schreib-
weisen. Dabei handelt es sich aber nur um Wegbeschreibungen. Sie dürfen
nicht den Blick auf das Ziel richterlicher Tätigkeit verstellen: den Rechts-
frieden durch Anhörung und Bescheidung der Parteien herzustellen und
dabei um Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit bemüht zu sein.

Herr Dr. Hubert Just, Präsident des Landgerichts Duisburg, hat mich
zu diesem Buch ermutigt und mir mit vielen kritischen Hinweisen gehol-
fen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.

Kein Buch ist ohne Mängel. Deshalb wird der Leser gebeten, Verbesse-
rungsvorschläge und Kritik nicht zurückzuhalten.

Düsseldorf, im Mai 2007 Christian Balzer
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